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Amt 8 / Referat 83- Untere Wasserbehörde/ Umweltschutz u. Veterinärwesen 
 

Telefon: 0671 / 803 -1830, -1831, -1832, -1833 
 

Merkblatt für Genehmigungsverfahren gemäß  
 

§ 27 Landeswassergesetz (LWG)  
 

Entnahme von Wasser aus einem Brunnen  
 
 
 

Die Antragsunterlagen sind 4fach der Kreisverwaltung - Untere 
Wasserbehörde - vorzulegen. 
 
1. Antrag mit kurzer Erläuterung (Verwendungszweck) 

 
 

2. Übersichtslageplan (topographische Karte) im Maßstab 1 : 10.000 oder  
1 : 25.000 mit Einzeichnung des Brunnens bzw. der Entnahmestelle 
 
 

3. Katasterplan (unbeglaubigt) mit Einzeichnung der Maßnahme (Brunnen, 
Entnahmestelle) 
 
 

4. Darstellung der Brunnenanlage mit Angabe der Grundwasserförderung 
(Entnahmemenge pro Tag und max. pro Jahr) 
 
 

5. Befreiung vom Anschluß- und Benutzungszwang durch den Träger der 
Wasserversorgung 

 
 
 


